
Veröffentlichung in der Juris-Rechtsprechungsdatenbank Mecklenburg-Vorpommern 

Urteil vom 16.1 1.2004 

In Eingetragener Lebenspartnerschafi lebenden Arbeitnehmern des öffentlichen Dienstes steht der 
farnilienbezogene Teil des Ortszuschlags für die Kinder ihres Lebenspartners zu. Dieser Anspruch 
ergibt sich aus einer ergänzenden Auslegung des 9 29 Abschnitt B Abs. 3 BAT-0. 

1. Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Arbeitsgerichtes Neubrandenburg vom 
09.01.2004 - 3 Ca 2314102 - wird zurückgewiesen. 

2. Die Beklagte trägt die Kosten der Berufung 

3. Die Revision wird zugelassen. 

Die Parteien streiten noch darüber, ob der in Eingetragener Lebenspartnerschafi und mit den 

Kindern ihrer Lebenspartnerin zusammenlebenden Klägerin der Sozialzuschlag nach 5 41 

Manteltarifvertrag Arbeiter-Ost (MTArb-0) zusteht. 

Die am 18.1 1.1969 geborene Klägerin ist seit dem 0 1.06.1989 bei der Beklagten als Arbeiterin 

beschäftigt. Auf das Arbeitsverhältnis der Parteien findet der Tarifvertrag zur Anpassung des 

Tarifrechts für Arbeiter (MTArb-0) krafi einzelvertraglicher Inbezugnahme Anwendung. 

§ 41 Abs. 1 MTArb-0 lautet: 

"Sozialzuschlag 

( I )  Neben dem Lohn und dem Urlaubslohn erhält der Arbeiter als Sozialzuschlag den 
Betrag, den er bei Vorliegen der gleichen persönlichen Verhältnisse als Angestellter 
nach $ 29 des Bundes-Angestelltentarijbertrages (BAT) (iMTArb)/nach $29 BAT-0 
(MTArb-0) als kinderbezogenen Anteil des Ortszuschlags der TariJklasse II (MTArb)/ 
der Tarifllasse I (MTArb-0) erhalten würde. ... " 

Nach 4 29 Abschnitt A Absatz 1 BAT-0 richtet sich die Höhe des Ortszuschlages nach Tarifklassen 

und ist abhängig von den Familienverhältnissen des Angestellten. 5 29 BAT-0 lautet, soweit 

vorliegend von Bedeutung, auszugsweise: 

' I$ 29 Ortszuschlag 

A. Grundlage des Ortszuschlages 
(1) Die Höhe des Ortszuschlages richtet sich nach der Tarzfklasse, der die 

Vergütungsgruppe des Angestellten zugeteilt ist (Abs. 2), und nach der Stufe, 



die den Familienverhältnissen des Angestellten entspricht (Abschnitt B). 

B. Stufen des Ortsz~~schlages 
(1) Zur Stufe I gehören die ledigen und die geschiedenen Angestellten sowie 

Angestellte, deren Ehe aufgehoben oder für nichtig erklärt ist. 

(2) Zur Stllfe 2 gehören 
I .  verheiratete Angestellte, 
2. verwitwete Angestellte, 
3. geschiedene Angestellte und Angestellte, deren Ehe aufgehoben oder 

für nichtig erklärt ist, wenn sie aus der Ehe zum LJnterhalt 
verpflichtet sind. 

4. andere Angestellte, die eine andere Person nicht nur vorübergehend 
in ihrer Wohnung aufgenommen haben und die ihr Unterhalt 
gewähren, weil sie gesetzlich oder sittlich dazu verpflichtet sind oder 
aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen ihrer Hilfe bediirfen. 

(3) Zur Stufe 3 und den folgenden Stufen gehören die Angestellten der Stufe 2, 
denen Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) oder nach dem 
Bundeskindergeldgesetz (BKGG) zusteht oder ohne Berücksichtigung des 
64 oder J 65 EStG oder des J 3 oder J 4 BKGG zustehen würde. Die Stufe 
richtet sich nach der Anzahl der berücksichtigungsfahigen Kinder. 

Die Klägerin lebt seit Februar 1996 mit ihrer Lebenspartnerin Ixxxxx Fxxxxx und deren Kindern 

Rxxxxx-Jxxx Wxxxx, geboren am 03.10.1991, und Axxxxx Fxxxxx, geboren am 29.06.1987, in 

einem gemeinsamen Haushalt. Mieterin der gemeinsamen Wohnung im streitgegenständlichen 

Zeitraum ist die Lebenspartnerin der Klägerin. 

Am 0 1.10.200 1 begründete die Klägerin mit ihrer Lebenspartnerin eine Eingetragene 

Lebenspartnerschaft nach dem zum 1. August 200 1 in Kraft getretenen "Gesetz über die 

Eingetragene Lebenspartnerschaft" vom 16.02.200 1 (LPartG), Bundesgesetzblatt I Seite 266. Die 

beiden Väter der Kinder beziehen keinen Orts- oder Sozialzuschlag des öffentlichen Dienstes, das 

Kindergeld fur die beiden Töchter erhält die Lebenspartnerin der Klägerin. Die Lebenspartnerin hat 

im streitgegenständlichen Zeitraum während einer Weiterbildungsmaßnahme bis zum 1. September 

2003 Unterhaltsgeld in Höhe von 690,OO EUR bezogen. Seit dem 2. September 2003 bezieht sie 

Arbeitslosenhilfe, die in Folge der Anrechnung des Einkommens der Klägerin 130,OO EUR 

monatlich beträgt. 

Bereits im Juli 2001 hatte die Klägerin mit Schreiben ohne Datum (Bl. 15 d. A.) die Zahlung des 

Sozialzuschlages für die beiden Kinder rückwirkend ab dem 03.01.2001 beantragt. Nachdem die 

Beklagte mit Schreiben vom 08.05.2002 (BI. 16 d. A.) den Antrag der Klägerin ablehnte, verfolgt 

die Klägerin ihren Anspruch auf dem Klageweg weiter. 




















